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In dem Rechtsstreit 

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte/r: Rechtssekretäre Kirsch pp., DGB Rechtsschutz 
GmbH, Herzogenbuscher Straße 52, 54292 Trier 

gegen 

Prozessbevollmächtigte/r: 

- Beklagter -

hat die 3. Kammer des Arbeitsgerichts Trier auf die mündliche \(erhandlung vom 
21. Januar 2021 durch die Richterin am Arbeitsgericht ... als Vorsitzende und 
die ehrenamtliche Richterin ... und den ehrenamtlichen Richter ... als Beisitzer für 
Recht erkannt: 







den Rettungsdienst) die Bezeichnung "qualifizierte Krankentransporte", während 

man die letzteren (Krankenfährten nicht betreuungsbedürftiger Patienten nach Per

sonenbeförderungsrecht) "nicht qualifizierte Krankentransporte" nennt. 

Am 17. September 2019 war der Kläger zum Dienst zur Besetzung des Rettungs

wagens (RTW) in der Rettungswache P. eingeteilt. 

Am 16. September 2019 um 12.57 Uhr forderte Schwester E. vom S.

Krankenhaus P. auf ärztliche Weisung und auf Grundlage einer dementspre

chenden ärztlichen Verordnung den qualifizierten Transport eines Patienten vom 

Krankenhaus zum ca. einen Kilometer entfernten Altenheim ... in P. für 10.00 Uhr 

am Folgetag an. Der zuständige Leitstellendisponent K. nahm aufgrund der 

Angaben von Schwester E. die Bewertung vor, dass der Transport qualifizierter 

Betreuung des Patienten bedurfte und legte ihn deshalb für den 17. September 

2020, 10.00 Uhr als durchzuführenden qualifizierten Krankentransport an, wie 

aus dem zu der Akte gereichten Abschlussbericht aus dem Einsatzanlass "KTW 

liegend" ersichtlich (vgl. Kopie des Abschlussberichtes, Anlage K2 zur 

Klageerwiderung vom 23. Januar 2020, Blatt 34 bis 37 dA.). 

· Da der Krankenwagen (KTW) P. am Vormittag des 17. September 2019 einen 

Transport von P. nach T. durchführen musste, alarmierte die Leitstelle T. um 

10.48 Uhr den Rettungswagen (RTW) P. zwecks Durchführung des Transports 

vom Krankenhaus P. in das Altenpflegeheim P. Der Kläger verweigerte die 

Durchführung des Transports mit der Begründung, dass der Patient im Kranken

haus gut versorgt sei und keine Dringlichkeit für diesen Transport bestehe. Der Pa

tient könne ohne Probleme bis zum Nachmittag im Krankenhaus bleiben. Er sehe 

es nicht ein, dass die Notfallrettung nicht mehr gewährleistet sei, wenn er diesen 

Transport durchführe.

Zu dem Zeitpunkt waren das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) sowie der Rettungs

transportwagen (RTW) der benachbarten Wache W. einsatzbereit. Der 

Transport wurde schließlich um 12.56 Uhr durch den Krankentransportwagen der 

Rettungswache P. im Anschluss an den vorherigen Einsatz durchgeführt.
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Mit Schreiben vom 23. September 2019 hat der Beklagte den Kläger unter Schilde

rung dieses Sachverhalts, den er als Arbeitsverweigerung und Arbeitspflichtverlet

zung wertet, aufgefordert, seine Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis zukünftig ord

nungsgemäß zu erfüllen und den Anweisungen der Leitstelle Folge zu leisten, wobei 

er für den Fall einer Wiederholung des gerügten Verhaltens die Kündigung des Ar

beitsverhältnisses androhte (vgl. Kopie der Abmahnung, Anlage zur Klageschrift, 

Blatt 7 bis 8 dA.). 

Mit Schreiben vom 09. Oktober 2019 hat der Kläger der Beklagten eine Gegendar

stellung zukommen lassen und ihn aufgefordert, die Abmahnung aus seiner Perso

nalakte zu entfernen (Kopie des Schreibens vom 09. Oktober 2019, Anlage zur Kla

geschrift, Blatt 6 dA.). 

Der Kläger ist der Ansicht, er habe kein arbeitsvertragswidriges Verhalten began

gen. Die Anordnung zur Durchführung des Transports mit dem Rettungstransport

wagen sei rechtswidrig gewesen, da sie gegen das Rettungsdienstgesetz verstoßen 

habe. Dementsprechend sei er nicht verpflichtet gewesen, der Weisung nachzu

kommen. 

Der Kläger trägt vor, es habe sich tatsächlich nicht um einen qualifizierten Kranken

transport, sondern um eine nicht qualifizierte Krankenfahrt gehandelt. Dies habe 

ihm die Kollegin, die Zeugin L., welche den Transport später mit dem Kran

kentransportwagen durchgeführt habe, bestätigt. 

Es sei zwar richtig, dass eine Verordnung des Arztes für einen qualifizierten Kran

kentransport vorgelegen habe, diese Verordnung_sei jedoch falsch ausgestellt ge

wesen. Eine "Entlassungsfahrt" könne kein Krankentransport sein. Es sei keinerlei 

qualifizierte Betreuung notwendig gewesen, da kein Sauerstoff oder ähnliches an

gefordert worden sei, was die Beauftragung eines Krankenwagens hätte rechtferti

gen können. Die Einstufung durch die Rettungsleitstelle sei falsch gewesen oder 

habe nicht ausreichend abgefragt werden können, da die Kollegen unter enormem 

Zeitdruck stünden und kaum Zeit hätten, die Transportanfragen zu hinterfragen und 

überdies die Order gelte "es bleibt kein Auto stehen". Es habe zudem keinen zeitli

chen Druck gegeben, da der Patient im Krankenhaus mindestens so gut versorgt 

gewesen sei wie im Altenheim und ihm die Verzögerung der Krankenfahrt um zwei 
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Stunden zu Gunsten der Aufrechterhaltung der Notfallrettung zuzumuten gewesen 

sei. 

Der Kläger erklärt, in den Transportbescheinigungen werde in manchen Fällen un

berechtigt Krankentransport statt Krankenfahrt angegeben, entweder aus Unwis

senheit oder um die Patienten dadurch schneller aus der Einrichtung zu bekommen. 

Der Kläger meint, es sei nicht nachvollziehbar, warum gerade der Rettungstrans

portwagen für diesen Krankentransport habe eingesetzt werden müssen. Es sei un

verantwortlich überhaupt einen Rettungstransportwagen für Krankentransporte ein

zusetzen. 

§ 2 Abs. 3 RettDG aF. sei nicht so zu verstehen, dass der Rettungstransportwagen 

automatisch alle Krankentransporte durchführen dürfe. Nur im Ausnahmefall müss

ten Transporte, die keine Notfälle seien, trotzdem durch einen RTW durchgeführt 

werden, beispielsweise arztbegleitete Verlegungen von Beatmungspatienten. "Ge

wöhnliche Krankentransporte", ambulante Transporte, passive Hausnotrufe, Haus

notrufe mit Bagatellen oder Entlassungen dürften hingegen nicht mit einem RTW 

durchgeführt werden, da dieser damit zweckentfremdet werde. Hierdurch könnten 

Notfallpatienten nicht rechtzeitig oder nur verspätet behandelt und transportiert wer

den, woraus sich das Risiko eines verlängerten Krankenhausaufenthalts, bleiben

der Schäden oder des Todes des Patienten ergebe. Dies sei nicht im Interesse der 

öffentlichen Sicherheit. Der Rettungsdienst im ländlichen Gebiet sei immer gefähr

det, wenn der RTW nicht einsatzbereit sei oder nur verzögert zum Einsatz kommen 

könne, da er dann nicht in der nach dem Landesrettungsdienstplan vorgesehenen 

Zeit ausrücken könne. 

Der Kläger meint, der Leiter Rettungsdienst hätte wissen müssen, dass ein Entlas

sungstransport kein Krankentransport sein könne und selbst wenn, wäre dieser 

nicht dringlich genug gewesen, um den Rettungsdienst in seiner Funktion zu behin

dern. 

Der Kläger kann nicht nachvollziehen, dass nachts und an Sonntagen nur ein Kran

kentransportwagen im gesamten ..-kreis B.-P. vorgehalten werde, so dass 

Engpässe eingeplant und üblich seien. 

Der Kläger ist der Auffassung, die Einsatzbereitschaft des Rettungstransportwa

gens W. sei kein Argument, da dieser aufgrund der strategischen Positionierung 

der Rettungswachen die Rettung nur in seinem Bereich gewährleisten 
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könne. Das Notfalleinsatzfahrzeug müsse zunächst den Notarzt im Krankenhaus 

oder zu Hause abholen, bevor es zum Einsatzort fahren könne und könne daher 

keine geeignete "Rückfallebene" für einen fehlenden Rettungstransportwagen sein. 

Der Kläger verweist darauf, dass er nach dem Landesrettungsdienstgesetz wäh

rend des Einsatzes die medizinische und organisatorische Verantwortung trage. Er 

müsse nicht die Dispositionsalternativen der Leitstelle ke,nnen, wenn er einen Kran

kentransport ablehne, um sein Fahrzeug nur für lebenswichtige Einsätze 

zurückzuhalten, da er wisse, dass jeder Rettungswagen im gesamten ...-kreis B.-

P. unentbehrlich für die Notfallrettung sei. 

Der Kläger rügt, der Vorwurf; aufgrund seiner Weigerung sei es zu zusätzlichem 

Aufwand im Krankenhaus sowie in der Einsatzplanung der Leitstelle gekommen, sei 

unsubstantiiert. 

Der Kläger beantragt, 

die ihm mit,Schreiben vom 23. September 2019 erteilte Abmahnung aus der Perso

nalakte zu entfernen. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Der Beklagte erklärt, es stehe nicht zur Verfügungsdisposition des Klägers, welchen 

Transport er ausführen wolle, sondern die Leitstelle disponiere dies. 

Für die Einordnung als qualifizierter Krankentransport könne es entscheidend nur 

darauf ankommen, wie der Transport ärztlich verordnet sei. Seine Mitarbeiter ein

schließlich des Klägers könnten insoweit keine abweichende Beurteilung vorneh

men, da sie erstens keine Ärzte seien und zweitens den gesundheitlichen Zustand 

und die Betreuungsbedürftigkeit der zu transportierenden Patienten auch deshalb 

nicht beurteilen könnten, weil sie diese weder gesehen noch gesprochen hätten 

noch die Patientenakten kennen würden. 
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oder Betreuung bedürfen, nicht qualifizierte Krankenfahrten. Somit stellt bereits das 

Gesetz seinem Wortlaut nach auf die ärztliche Beurteilung als maßgebliches Krite

rium ab. 

Darüber hinaus kann der Auffassung des Klägers, bei Entlassungsfahrten aus dem 

Krankenhaus handele es sich immer um nicht qualifizierte Krankenfahrten, nicht ge

folgt werden. Gerade bei Patienten, die in einem Seniorenheim leben, erscheint es 

durchaus möglich, dass diese bei der Beförderung fachgerechter Hilfe oder Betreu

ung bedürfen. Insbesondere im Hinblick auf chronische Erkrankungen sind nicht alle 

Patienten, die aus dem Krankenhaus entlassen werden "gesund" oder genesen. 

Es mag zwar durchaus sein, dass bei ärztlichen Verordnungen im Einzelfall ein qua

lifizierter Krankentransport statt einer einfachen Krankenfahrt fälschlicherweise an

gegeben wird; jedoch obliegt es dem Arzt als derjenigen Person, die über das not

wendige Fachwissen und Kenntnisse über den Gesundheitszustand des Patienten 

verfügt, die Erforderlichkeit der Betreuung und damit eines qualifizierten Kranken

transports zu beurteilen. 

Die Disponenten auf der Leitstelle, welche den Kontakt zu der den Transport anfor

derten Person haben, sind gehalten, an Hand eines Fragenkatalogs zu prüfen, ob 

es sich um einen qualifizierten Krankentransport oder um eine Krankenfahrt handelt. 

Die zur Durchführung des Transports angewiesenen Mitarbeiter des Beklagten, wie 

der Kläger als Rettungsassistent, verfügen nicht über die notwendigen Kenntnisse, 

um vorab, ohne den Patienten gesehen zu haben, beurteilen zu können, ob ein 

qualifizierter Transport oder eine Krankenfahrt erforderlich ist. Der Kläger hat im 

vorliegenden Fall den Transport verweigert, ohne wissen und beurteilen zu können, 

ob eine Betreuung und damit ein qualifizierter Transport erforderlich war. 

Soweit der Kläger darauf hinweist, dass er gemäß§ 22 Abs. 2 Nr. 1 RettDG nF. die 

medizinische und organisatorische Verantwortung trage, so gilt dies während des 

Einsatzes, nicht hingegen für die Frage, ob ein Einsatz mit einem bestimmten Ret

tungsmittel durchzuführen ist. Insoweit obliegt die Weisungsbefugnis gemäß § 7 

Abs. 3 Nr. 2c RettDG aF. (ebenso wie RettDG nF.) der Leitstelle. 

Daher kommt es nicht darauf an, ob die den Transport letztendlich durchführende 
' ,  

Kollegin des Klägers, die Zeugin .L., diesen Transport als eine Krankenfahrt 

beurteilt. 
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Für den Beklagten ist gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel gegeben. 

Wird das Urteil nicht in dem Umfang angefochten, in dem die Parteien unterlegen sind, ist die Beru
fung nur zulässig, 

a) wenn sie in dem Urteil des Arbeitsgerichts zugelassen worden ist oder
b) wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 ElJR übersteigt oder
c) in Rechtsstreitigkeiten über das Bestehen, das Nichtbestehen oder die Kündigung eines Arbeits

verhältnisses.

Die Berufung muss 

innerhalb einer Frist von einem Monat 

beim Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Postfach 30 30, 55020 Mainz, Ernst-Ludwig-Platz 1, 
55116 Mainz, schriftlich oder in Form des elektronischen Dokuments(§ 46 c Arbeitsgerichtsgesetz, 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und 
über das besondere elektronisch·e Behördenpostfach) eingelegt werden. 

Sie ist 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten 

schriftlich oder in Form des elektronischen Dokuments zu begründen. 

Beide Fristen beginnen mit der Zustellung dieses Urteils, spätestens aber mit Ablauf von fünf Mona-
ten nach dessen Verkündung. 

Die Berufungsschrift und die Berufungsbegründungsschrift müssen von einem bei einem deutschen 
Gericht zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet bzw. signiert sein. 

Sie können auch in Verfahren für deren Mitglieder von einem Organ oder einem mit der Prozessver
tretung beauftragten Vertreter einer Gewerkschaft, einer Arbeitgebervereinigung, eines Zusammen
schlusses oder einer Rechtsschutzorganisation solcher Verbände nach näherer Maßgabe des § 11 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und 5 ArbGG unterzeichnet bzw. signiert werden. 

Rechtsanwälte oder eine der vorher bezeichneten Organisationen können sich selbst vertreten. 

Riske 

Hinweis: 
Bei Einreichung in schriftlicher Form werden von der Berufungsbegründungsschrift zwei zusätzliche 
Abschriften zur Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter erbeten. 

Beglaubigt: 

Es wird beglaubigt, dass der Inhalt der Abschrift mit 
der Urschrift übereinstimmt. 

 Justizbeschäftigte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 




